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Sitzungsvorlage des Schulverbandes Mittelschule Weißenhorn 

am  12.07.2021 öffentlich 

TOP 3. DSNR.: SV 11/2021 

 
Übergangslöung zur Kinderbetreuung - Mietvertrag und Verwendung 

der Einnahmen           
 

 

Anlage/n:       

 

Sachbericht: 
 

Zwischenzeitlich wurde durch die Verwaltung ein Entwurf des Mietvertrages für die 

Übergangslösung erstellt und mit dem Schulverbandsvorsitzenden und der zweiten 

Bürgermeisterin abgestimmt, sodass dieser geschlossen werden konnte.  

 

Kernelement der Übergangslösung und der Nutzung der Räume zur Kinderbetreu-
ung war, dass die Schule mit den von der Stadt zu zahlenden Miete, Projekte für 

die Schule verwirklichen kann.  

 

Die monatliche Miete wurde auf einen Quadratmeterpreis von 5,20 € festgelegt. 

Bei den genutzten Innenflächen von 310 m² entsteht somit eine monatliche Ge-
samtmiete in Höhe von 1.612,00 €. (Hinweis: Die Betriebskosten für Strom, Was-

ser, etc. sind hierbei nicht enthalten und werden von der Stadt Weißenhorn zu-

sätzlich getragen).  

 

Bei einer voraussichtlichen Mietdauer von 11 Monaten ergibt sich somit ein Budget 
in Höhe von 17.732,00 € die von der Schulleitung für Projekte der Schule einge-

setzt werden können.  

 

Ein besonderer Dank gilt hier nochmals der Schulleitung, die mehr als kooperativ 

und unkompliziert mit der Stadtverwaltung zusammengearbeitet hat, sodass die 
Übergangslösung zur Kinderbetreuung so gut und schnell wie möglich umgesetzt 

werden kann.  

 

 

 

Beschlussvorschlag: 
 

"Die Schulverbandsversammlung beschließt, dass die Schule die von der Stadt zu 

zahlende Miete zweckgebunden für Projekte für die Schule einsetzen kann. Eine 

kurze Berichterstattung über die realisierten Projekte im Rahmen einer Schulver-

bandssitzung durch die Schulleitung wäre wünschenswert." 
 

 

 

 

   

   

   

Melanie Müller  Dr. Wolfgang Fendt  

Leiterin Fachbereich 1  Schulverbandsvorsitzender 



 
Verwaltungsinterne Vermerke:  

Information und Beteiligung der Fachbereiche 

 Fachbereich 1 

            

 

 Fachbereich 2 

            

 

 Fachbereich 3 

            

 

 Fachbereich 4 

            

 

Sitzungsvorlagen mit möglicher finanzieller Auswirkung 

Für den betroffenen TOP sind  

 keine Haushaltsmittel erforderlich 

 Haushaltsmittel erforderlich (-> Gegenzeichnung der Finanzverwaltung  

erforderlich) 

  und unter der Haushaltsstelle       eingestellt  und noch keine Haushaltsmittel eingestellt  

 

Gegenzeichnung der Finanzverwaltung:  

Bekanntgabe von NÖ-TOP´s:  

 Bekanntgabe des Beschlusses sobald Gründe für die 

Geheimhaltung weggefallen sind (Art. 52 Abs. 3 GO).  

 Personalangelegenheit keine  

Bekanntgabe. 
 


